








Satzung 
 

über die 6. Änderung des Bebauungsplans Lehrwiesen-Weihergasse  
 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
 
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 BGBL I S 3634, in Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung Baden-

Württemberg in der Fassung des Gesetzes zur Änderung vom 18.07.2019 und § 4 der 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.12.2015 hat der Gemeinderat der Gemeinde Gosheim in öffentlicher 

Sitzung am 20.01.2020 die 6. die Änderung des Bebauungsplans Lehrwiesen-Weihergasse 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB als Satzung beschlossen.  

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der dick gestrichelt umrandete Bereich des 

zeichnerischen Teils vom 05.03.2020 maßgebend. Dieser ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2 

Inhalt der Änderung des Bebauungsplans 

Der Inhalt der Änderung des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil in der 

Fassung vom 05.03.2020 und den nachrichtlich übernommenen Festsetzungen vom 

05.03.2020 sowie der Begründung vom 05.03.2020. 

§ 3 

Inkrafttreten 

Die 6. Änderung des Bebauungsplans Lehrwiesen-Weihergasse tritt mit der ortsüblichen 

Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

 
 
Gosheim, 25.05.2020  
(Ort, Datum) 

 
 
Kielack 
(Bürgermeister) 



  05.03.2020 

Nachrichtliche übernommene Festsetzungen und Hinweise nach 
anderen Rechtsvorschriften gemäß § 9 Absatz 6 Baugesetzbuch 

 

1) Im Zufahrtsbereich zur Brückle- bzw. Talstraße ist das Sichtfeld von jeder 
sichtbehindernden Bebauung, Bepflanzung und Einfriedung in einer Höhe von 80 cm 
über Oberkante Fahrbahnrand freizuhalten. Abmessungen des Sichtdreiecks: Tiefe 
ab befestigtem Fahrbahnrand mind. 3m Länge parallel zur Straße, gemessen von der 
Achse der Zufahrt je nach zulässiger Höchstgeschwindigkeit (bei 30 km/h 50m; bei 
50 km/h 70m).  

 
2) Niederschlagswasser von Neubauvorhaben sollen nach der aktuellen Gesetzeslage –

WHG § 55 - ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Auf die Vorgaben der Verordnung 
des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale Beseitigung von 
Niederschlagswasser in der aktuellen Fassung wird hingewiesen. 

 
3) Auf die Minimierung der Bodenversiegelung ist zu achten (z.B. mehrgeschossige 

Bauweise, möglichst kurze Garagenzufahrten, nach Möglichkeit Einbeziehung von 
Garagen in das Gebäude, ggf. Tiefgaragen, geländeangepasste Bauweise). 

 
4) Auf die Minimierung des Versiegelungsgrades ist zu achten (z.B. Verzicht von 

Schottergärten, Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für Zufahrten und 
Zuwegungen, Pkw–Stellplätzen, Lagerplätzen, wenn Belange des 
Grundwasserschutzes nicht entgegenstehen). 

 
5) Auf die Vermeidung von Bodenverdichtungen (z.B. Anlegen der 

Baustelleneinrichtung auf bereits befestigten Flächen, verdichtungsarmes Arbeiten.) 
ist zu achten. 

 
6) Informationen zum Umgang mit dem unbelastetem Bodenmaterial sind dem 

„Erdaushub-Merkblatt“ des Landratsamtes zu entnehmen, das auf der Homepage 
des Landratsamtes unter Volltextsuche „Erdaushub“ einzusehen ist. 

 
7) Schädliche Bodenveränderungen und Bodenverunreinigungen (u.a. Verfüllen der 

Baugruben mit Bauschutt und Bauabfall) sind abzuwehren. 
 

8) Eine Vermischung von unbelastetem Erdaushub und bodenfremden Beimengungen 
ist nicht zulässig. 

 
9) Bei Zutagetreten von optischen (z.B. Bauschuttanteilen, Asphaltbrocken) oder 

geruchlich auffälligem Erdmaterial ist umgehend Kontakt mit dem Landratsamt 
Tuttlingen, Wasserwirtschaftsamt aufzunehmen. 

 
10) Anfallendes überschüssiges und unbelastetes Erdmaterial ist ordnungsgemäß auf 

einer zugelassenen Erddeponie zu entsorgen. Das Erdmaterial muss frei von 
bodenfremden Beimengungen (Bauschuttanteile, wie Holz, Beton, Bitumen, Ziegel, 
Dachziegel, usw.) sein. Die Entsorgung von Erdmaterial hat auf der Grundlage der 
VwV Bodenmaterial / Deponieverordnung (DepV) zu erfolgen. 
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11) Aufgrund der geogen bedingten Arsengehalte in den Oberböden auf Gemarkung 
Gosheim ist bei einer Entsorgung von Erdmaterial außerhalb der Gemarkung 
Gosheim mit dem Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt, Kontakt aufzunehmen. 

 
12) Wird für evtl. Auffüllungen auf dem Baugrundstück zusätzliches Material angefahren, 

darf entweder nur unbelastetes Erdmaterial, welches die Zuordnungswerte Z 0 der 
VwV Bodenmaterial einhält, oder qualifiziertes Recyclingmaterial, welches mit 
Ausnahme der baustoffspezifischen Parameter die Zuordnungswerte Z 1.1 der VwV 
Bodenmaterial einhält, verwendet werden. Qualifiziertes Recyclingmaterial muss 
gebrochen, analytisch untersucht und die Herkunft muss bekannt sein. Für die evtl. 
Verwendung von qualifiziertem Recyclingmaterial ist die schriftliche Zustimmung des 
Landratsamtes einzuholen. 

 
13) Die im Plangebiet vorhandenen Streuobstbäume sind potentielle Brutstandorte für 

Zweig- und Höhlenbrüter und sind deshalb, sofern sie nicht erhalten werden können, 
nur außerhalb der Brutzeit zu roden. Eine Rodung im Sommerhalbjahr zwischen dem 
08.03. und dem 30.09. ist nicht zulässig. 
 
 

Gosheim 25.05.2020 
 
 
Kielack 
Bürgermeister 



Gemeinde Gosheim                                                                                                 05.03.2020 
 
Begründung 
zum Bebauungsplan „6. Änderung und Erweiterung Lehrwiesen-
Weihergasse,“ im Beschleunigten Verfahren nach § 13a 
Baugesetzbuch 
 
1. Erfordernis der Planung sowie Ziele und Zwecke 
 
Im Rahmen der innerörtlichen Entwicklung und Nachverdichtung soll im Bereich der 
Brücklestraße/Talstraße eine Neuordnung und Erschließung der bisher schon bebaubaren 
Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Lehrwiesen-Weihergasse erfolgen. 
Eine weitere, bislang nicht überplante Fläche soll mitüberplant und einer Bebauung zugeführt 
werden. In diesem Zug ist auch geplant, Teile der südlich angrenzenden, gemeindeeigenen 
Grünfläche über einen Stichweg mit zu erschließen um 3 weitere Baugrundstücke zu 
gewinnen. Ein Baugrundstück an der Brücklestraße soll als Wohngebiet, die übrigen 
Baugrundstücke im rückwärtigen Bereich sollen als Mischgebietsgrundstücke ausgewiesen 
werden. Es sollen Gebäude mit bis zu zwei Geschossen und einer Firsthöhe von maximal 9 
m entstehen.  

2. Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan 2010 teils als Wohnfläche und teils als Parkanlage 
dargestellt. Diese Darstellung ist in der bereits beschlossenen aber noch nicht genehmigten 
ersten Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ebenfalls so enthalten. 
 
3. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Die Grundstücke liegen überwiegend im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Lehrwiesen-
Weihergasse aus dem Jahr 1969. Sie liegen auch zu einem kleinen Teil im nicht überplanten 
Innenbereich. 
 
4. Inhalt der Planung 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA) und Mischgebiet 

(MI) 
 
4.2 Maß der baulichen Nutzung:  max. zweigeschossige Bauweise, GRZ 0,3; 

GFZ 0,6, maximale Gebäudehöhe 9,0 m. 
 
4.3 Überbaubare Grundstücksflächen: werden durch Baugrenzen bestimmt 
 
4.4 Verkehrsplanung:    wie im zeichnerischen Teil vom 05.03.2020 

dargestellt. 
 
4.5 Baugestaltung:    Es sind keine Vorgaben geplant 
 
5. Plangebiet 
 
Das Plangebiet ergibt sich aus dem Lageplan vom 05.03.2020 innerhalb der dick gestrichelten 
schwarzen Außenbandierung. 
 
7. Auswirkungen der Planung 
 



7.1 Umweltprüfung 
 
Eine Umweltprüfung findet nicht statt. Eingriffe im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
gelten im Beschleunigten Verfahren als vor dem Verfahren ausgeglichen. Um 
Einschränkungen immissionsschutzrechtlicher Art für den angrenzenden Gewerbebetrieb zu 
vermeiden, sollen die Grundstücke im rückwärtigen Bereich der Brücklestraße als 
Mischgebiet ausgewiesen und auch einer wohnverträglichen gewerblichen Nutzung 
zugänglich gemacht werden. Im Plangebiet sind auf Grund der Vornutzung keine 
Vorkommen streng geschützter Tier-und Pflanzenarten bekannt. Artenschutzrechtliche 
Prüfungen wurden deshalb nicht durchgeführt. 

7.2 Erschließung 
 
Zur wegemäßigen Erschließung der Grundstücke wird ein Erschließungsweg mit einer Breite 
von 3,5m von der Brücklestraße nach Südosten geführt. Seitlich werden jeweils 
Sicherheitsstreifen von 0,25 m angelegt. 
 
7.3 Ver.-und Entsorgung 
 
In diesem Erschließungsweg werden auch die sonstigen Erschließungseinrichtungen zu den 
neu geschaffenen Baugrundstücken geführt. In diesem Zusammenhang ist auch geplant den 
Abwasserkanal von der Wiesenstraße und dem Kindergarten her, der bislang über ein 
Privatgrundstück verläuft, an diese neue Leitung anzuschließen.  
 
 
 
 
 
Gosheim, den 25.05.2020 
 
 
Kielack 
(Bürgermeister) 
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